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ly. I« de« Hauptorte eines jeden Distrikts soll
et» Verkaufsbüreau errichtet werden.

20. Die Auswàger des Schießpulvers sollen bon
Her Verwaltungskammer auf einen dreifachen Vor?
schlag der Munizipaiität gewählt werden.

21. Der Verwalter des Cenwaibüreaus soll befugt
seyn, dieselben zu verwerfen und zu entsetze».

22. Diese AusWäger sollen gehalten seyn, demsel?
ben Bürgschaft zu stellen.

2z. Es sollen ihnen Patenten abgeliefert werden,
weiche, um gültig zu seyn, durch das Centralbüreau
der Regien des Finanzmimsters contrasignict seyn
müßen.

24. Die Besoldungen dieser verschiedenen Stellen
folle» durch nachher herauszugebende Beschlüsse bc?
stimmt werden.

Dem Finanzminister ist die Vollziehung dieses
Beschlusses aufgetragen.

Gesezgebung.
Senat, 20. December.

Präsident: Muret.
Der Beschluß über die Exerzlerordonnan; der

Dieser Antrag wird genehmigt, und der Beschluß
selbst angenommen.

Der Beschluß, welcher das Dieeftermm einladet,
die Werbung der igooo Mann helvetischer HüMtrup^
pen, so viel immer möglich, und vor a-:.'en a'uslan?
dischcn Werbungen ans, zu begnustigen, wird ohne
Discussion angenommen.

Eben so derjenige, welcher den Saalinspektore»
des Senats zooo Franken für das Bureau bewilligt.

D r Entwurf zu dem a "gemeinen Grundgesetze
über die Finanzen drr Republik wird verl.ftn, und
einer durch den Präsidenten ernannten, aus den B.
Zaslin, Forncrod, Keiler, Caglioni und
Frosjard bestehenden CommWvu zur Untersuchung
übergeben, die am 24, Der. berichten soll.

Bodmer legt die Rechnung der Saalinspektoren,
auf den Kenzleicisch.

Barras wird zum Präsidenten, Lüthi v. Sol.
zum französischen Sekretär, und Devesey zum
Eaalinspcktsr erwählt.

Der Senat schließt seine Sitzung, und nimmt
nachstehenden Beschluß an:

Die geftzgebenden Räche auf die Bothschaft des
Vollziehungsdirektoriums vom 12. d. M>, welches
eine nähere Bestimmung des Ausdruks: Grund stü?
cke in dem Gesetze über die Auslagen bei der Handän,

ì5»oo Mann Hülfstruppen wird verlesen. Er vcr-derungsabgabe begehrt—nachdem sie die Urgenz erklärt—
ordnet I) die 13000 Mann helvetische Hülfstruppenverordnen: Derjenige Theil des Gesetzes über die
für die fränkische Republik sollen nach der frankischenjAuflagen, welcher die Handänderungssteuer bestimmt,
Ordonnanz exerziert werden. 2) Sie sollen aber durch? sbegreift unter dem Ausdruk: Grundstük, nicht blos

die liegenden Güter, sondern auch die Häuser.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird eine

Bothschaft des Direktoriums verlesen, worin dasselbe
von der Ankunft tines Theils der besoldeten Lemane»
truppen in Luzeru Anzeige giebt; sie sind bestimmt
die hiesigen Ganiisonsdiensie zu leisten, und dem frän,
kischen General den anderweitigen Gebrauch der hier
liegenden fränkischen Truppen zu erleichtern.^

V a ucher wundert sich, daß uns von einer bee
soldcten Armee im Leman erst jezt etwas gesagt wird ;
er verlangt nähere Untersuchung, sonst kennten wir
auf diese Weise eine Menge uns unbekannte Armeen
haben.

Berths llet erklärt, die provisorische Versam«,
lung des Lemans habe zur Zeit als sie alle Gewalten
vereinigte, auf Ansuchung des fränkischen Generals
dieses Truppencorps für 2 Jahr errichtet, indem sie
damals glaubte, einen eignen Freistaat zn bilden; bei
der Vereinigung mit Helvetien, ist dieser Vertrag auf
die ganze Nation übergegangen.

Augustini ist über die Anzeige verwundert;
kann sich damit nicht beschäftigen. Er trägt daraufftvann besoldete Truppen im Leman waren, warum
an, das Bneeau des Senats soll demjenigen des.hat man dann kostbare Baslermiiiz nach Arau kom-
grossen Raths anzeige», der Senat könne keineff men lassen?
'SSchluß annchWe», m welche« Ziffer» gebraucht! S tapfer theilt dieses Erstskme«; auch die Züro
Waren, ^

cher hamn à de? Revolution 140«» Mann im Feld;

aus von ihren Offizieren in deutscher Sprache könn
kwndiert werden. 3) Ihre Tambours sollen den Ge?
neralmarsch, den Rappel, und die Retraite ausgleiche
Weise schlagen, wie die Fränkischen. Alle übrigen
Trommelschlagc sollen nach einer eigenen helvetischen
Ordonnanz geschlagen werden. 4) Das Vollzieh«,gs?
birektorium wird eingeladen, diese helvetische Ordon?
uanz zu bestimmen, und darinn das ausgezeichnet
Schweizerische beizubehalten, was sich in den bisheri-
«en üblichen Ordonnanzen vorfinden mag. 5) Die
ft'änkischen Diftiplingefttze sollen einstweilen für diese
!8ooo Mann angenommen seyn, und ihren helvetischen
Kriegsgerichten zur Richtschnur dienen. 6) Sie sollen
pinen gleichen Uuifsrmsrok tragen, wie die übrige hel-
vetische Infanterie.

Frossard tadelt es, daß sich der grosse Rath
der Ziffern in seinen Resolutionen bedient, und nicht
die Zahlen in Worte» ausdrukt; die Esmmifflsn we?

gen Redaktionsfthlern soll darauf Rüksicht nehmen.
Lüthi v. Sol. findet die Bemerkung sehr rich?

tig; aber die Commission wegen Redaktionsfthlern



«à mau hat fich mit ihnen abgefunden, nnd fie aus-
einander gehen lassen. Wegen den Lemanern hätte
wenigstens müssen angefragt werden; so ist man ihnen
nichts schuldig.

k a siechere verlangt Tagesordnîlng ; «ber eine
bloße Bothschaft des Direktoriums kann keine Diss
vusslon statt finden; wann der Ausgabenetat des Jahrs
wird gekommen seyn, kam, man über die Sache ein--

treten.
Fornerod erhebt fich gegen diese gefoderte Ta-

gesordnung. Der Kanton Lcman, der unter allen sich

durch Patriotism auszeichnete, hat am wenigsten Trup-
pen nöthig.

Lurhi v. Sol. sagt, die Verwaltnngskammer
vom Leman, die vor der Constituirung der Republik
souverain war, hat damals dieses Truppenkorps ere

richtet und wir müssen ihre Verpflichtungen halten.
Dvlder als Sacistnspêktor erklärt, die Saalin-

fpektoren hätten mit Verwunderung Truppen ohne vor-
htrgegcmgne Anzeige hieher kommen sehen; es werde
darüber heute im grossen Räch ein Aalrag geschehen,
«nd vermuthlich auch ein Schluß gesaßt werden.

Uebrigens sollten alle helvetischen Bürger gleich
gehalten werden, und so eben lese er mit Befremden
m Bulletin de Lausanne, daß die Lcmaner, welche!

sich in die Legion einschreiben lassen, vor allen übrigen
den Vorzug gemessen, sogleich in die besoldete Garde
aufgenommen zu werden.

Genhard möchte eine Commission ernennen und
ihr die Bothschaft übergeben, um ju untersuchen, was
in der Sache zu thun sey.

Auf Dolde?s Antrag wird die weitere Discuss
sion übe? den Gegenstand vertaget, bis ein Beschluß
des gr. Raths erscheint.

Zulauf erhält für 3 Wochen Urlaub; und
Stammen wegen Gefimdheitsumstanden fur 14 Ta-
ge Verlängerung des semigen. '

Grosser Rath, sZ. Januar.
Präsident: Graf.

Balthasar, Oberschreiber, läßt feine Abwesen-
heit wereu Krankheit entschuldigen.

Spengler schlagt einen Zusaz zu dem gestrigen
Geüz über Pinlenfcheuken vor — er sagt: Viele Pin-
tenschenken, durch Euer Gcssz vom ry Oktober üver
Gcwcrbsftkiheit irre geführt, — glaube» nun das
Recht zu haben, auch Speissn aufzusteilcn — die
Wahrsten davon weigern sich aber Leute zn logiren,
und überlassen solches, da es viel Pl-z und Unkosten
erfotert, hingegen aber wenig Nutzen bringt, den Ta«
dernenwirchen; diese durch Pslftclgesetze âge schränkt,
können ohne Ahndung za befürchten, solche nicht à
weisen — da nun die Pimenschcnken ke ne Tavernen
halten, so zahlen fle also auch — wenn sie schon die
Vorrechte davon ansAen -- Dir vsn drm Staat

darauf gelegte Nbgabm nicht — daher kommt also
der Tavernenwirch durch solchen E-'gennvz zu SÄ«,
den, und unsere Pflicht ist, diese Beeinträchtigung ger
gen den Staat Und gegen Partikularen zu siesren —
durch diese Gründe bewogen, schlage ich also folgern
den Zusaz zu dem gestrigen Gesez vor: »Den Pince»»
schenken und denjenigen, so eigen Gewächs verwirr
then, sol! verboten seyn, Speisen aufzustellen und Leute
zu übernachten."

Zimmer mann fsdert Tagesordnung über die»
sen Antrag, weil dieser Gegenstand nicht hieher, soa»
dem in die Polizeigefttze gehört, und hierüber Wirklich
noch alte in Kraft bestehende Gesetze vorhanden find.
Spengler beharret, weil sich die Schenkwirthe auf
das Gesez der allgemeine Gewcrbsfteiheit berufe». -»
Wan geh? zur Tagesordnung!

^Hammer foöcrt und erhält für 8 Tage Urlaub.
Fierz svdcrr für 14 Tage Urlaub. Zimmer»

mann begreift freilich daß wir jezt solche Begehren
nicht abschlagen können, allein da er zu bemerken
glaubt, daß viele Mitglieder ohne Urlaub abwesend
find, so fsdert er ein Verzeichniß hierüber von den
Saalinspektoren.

^
Nüce stimmt ganz Zimmerman»

bei, ärgert sich über solche so häufig ohne Erlaubniß
abwesende Mitglieder, und fodert daß der Präsident
den Saslmspektsren ein Verzeichniß der mit Urlaub
«bwescnden Mitglieder übergebe. Fierzen wird sein
Begehren genehmigt und Zimmermanns und Nüces
Anträge angenommen.

Die Fortsetzung des Weinschenkgutachtens wird
in Berathung genommen.

§ y. Fierz wünscht einen Zusaz zu diesem §,
der bestimme, daß einer der eine Taftrne habe» will,
auch eingerichtet seyn müsse, um Fremde zu beherber»
gen. Erlach er stimmt ga»z Fierz bei, und will die
Wirthe verpflichtn!, die Fremden ohne unterschied,
ob sie zu Fuß oder in Kutschen erscheinen, aufzuneh»
mrn. Dceloes will dftftn Z der Commission zurük-»
weisen, um der Botschaft des Direktoriums gemäß
die zu grosse Vermehrung der W-rthshäus-r durch
einen zwekmässigcn Vorschlag zu hintern. Spengler
freut sich daß Fierz denjenigen Antrug erneuere, den
er selbst schon gemacht hat, und wünscht ihm mehr
Glük als er selbst hatte; er stimmt ihm also bei.
Escher bezeugt daß er aus Erfahrung die Unbequem»
üchkcit kenne, bei den Wirthshäusern abgewiesen z«
weiden, wann man zu Fuß vor ihnen erscheint, und
überhaupt die Nothwendigkeit von Polizeigesstzen über
die Wirthshäuser sehr wohl fühle, allein da wir hie»
mehr von Polizei, sondern von Einschränkung der
Wuchs- und Schenkhanserrechle sprechen, so fodert
er über Fierzess und Eriachers Anträge die TageS»
ordmmg. Bille ter foigt Eschcrn und bittet daß
die Commission sich schleunig mit diesen Polizeiges-tzen
beschäftige. Dc sloes beharret auf seinem Ämrag,
weit er nicht wclt erst Freiheit erkläret, »»b dieselbe



dann erst spater einschränken. Bourgeois stimmt
Eschern ganz bei. Desloes beharret neuerdings
mit Wiederholung seiner Gründe. Der K wird unver-
ändert angenommen, so wie auch der folgende.

§ io. An der wert h glaubt, wann man diese
Abgabe ?.ls Entschädigung für die Ehehaften auflegen
wolle, so muffe man zuerst wissen, wie viel diese Ente
schadigung erfodere; will man sie aber zu Handen des
Staats - auflesen, so findet er diese Abgabe zu stark,
und fodcrt Herabsetzung derselben auf die Hälfte,
denn sonst können unr reiche Bürger oder schlechte
Leute, öle die Fremden bekriegen, grosse Wirthshäuser
errichten.

Regli bemerkt daß die Wirthe durch die frän
fischen Truppen betrachtlich belastet sind und zudem
mehr als andere Bürger in dem Auflagensystem anger
legt wurden, also sieht er keinen Grund, warum
nun die W-rthe aufs neue belastet werden sollen,
denn daß ewige ihren Beruf mißbrauchen, kann nicht
als Grund wider alle Wirthe aufgestellt werden, fönst
müßte man auch die Philosophen unterdrücken, weil
einige derselben Aîhcisten wurden; er federt also
Ausstreichung dieses §.

Akerm ann stimmt Mm. ku Nükficht auf das
Patentrecht, allein.er wünscht daß das daraus hen
flftssntLe Geld bestimmt zur Entschädigung der alten
Taftriîêttrechte diene», und daß alle neuen Wirthshäuser
ohne Unterschied 6 neue Dublonen Patentrecht bezahr
len müssen.

Escher stimmt ganz zum § und bemerkt, daß
d.as Wei.numgcld nicht dell Wirthen, sondern den
Weintriàm aufgelegt ist, weil die Wirthe ihren
Wein gewiß wenigstens für 4 p, C> theurer verkam
sen werden, als es ohne dieses geschehen wäre. In
Rüksicht auf die den Wirthen auftulegende Patente
bemerkt er, daß die Wirthe in ihren Mcbllien w.
ein beträchtliches Kapital stehen haben, welches laut
dem Anfiagensyflem keine Abgabe bezahlt, folglich
wären sie dadurch z. B. vor dem Landwann aus
begünstigt, der ja auch, wann er kein Vermögen hat,
doch seine Felder versteurcn muß; also ist es billig,
den Wirthen und überhaupt allmahlia allen Gewers
den'Patente aufzulegen ; aber sie allen Wirthen gleich
auflegen zu wollen, wie Akermann foderl, wäre eben

so ungerecht, als von a!l> n Kapitalisten ohne klarer
schied die gleiche Steuer zu fodcrn.

Ban chaud stimmt Mer mann bei, oder will den

Unterschied der Pattntenpreif« durch die Verwaltungen
kümmern bestimmen lassen.
' G mür stimmt auch zum § und findet Akermanns
Vorschlag gerade so, wie wenn alle Kapitalisten gleich
viel bezaklen müßten; .übcrdem' ist er überzeugt, daß
die Wirthe, nicht zm kurz kommen werden, sondern

daß sie eher etwas mehr auf die Rechnung schlügen

Werd-n, um ja g w-ß zu ftyn nicht zu kurz zu kommen.

R eilst ab stimmt Eschern bei. Tsmamichel

stimmt Anderwerth bei. Huber fodert Untersuchimz
der vou Akermann aufgeworseuen Fragen, ob dieses-
Patentengeid nicht zur Entschädigung der alten Tafers
nenrechte angewandt werden sollte, übrigens aber
stimmt er dem 5 hei.

Fizi sehnt sich nach dem Zeitpunkt, in dem man
nicht immer auf Erschaffung neues Lasten für das Volk
sondenr eher ans Erleichterung desselben denke ; er bes

daurt daß man hier den armen Bürger schon wieder
belege, und wünscht daß man überhaupt gar nichts
zahlen müsse. Regli wünscht zu wissen, ob nun die
Wirthe zweierlei Patente bezahlen sollen. S ch lumps
bemerkt baß hier von den Tafemenrechttn die Rede
ist, hingegen im frühern § von den Schenkhavspaten«
ten die Rede war, daß also kftne Gefahr von dcps
pelter Zahlung eintreten kann.

Z 12. Tomamichsl federt Znrükivcisung dieses
§ an die Commission, weil derselbe zu allgcmà ist,
mid er einen Unterschied in dieser Befreiung zu des

stimmen wünschte. S ch l u m p f stimmt zum §, weil
die bisherigen Wirthe alle ihre bisherigen Vorrechte
verloren haben, und also auch glcichfönnig begünstigt
werden müssen. A »verwerth stimmt Tomamichel
bei, weil diese Entschädigung durchaus nicht so gleich?
förmig stakt haben kknu, ohne unvechältnißmafslg zu
werden. Cuter stimmt bei, weil auf eine noch
zvockmasfigere Art, als durch diese bloße Befreiung
von Patenten, die alten Wirthe entschädigt werden
sollen. Gmür stimmt Sutern bei, weil einige Wirthe
ihr ganzes Vermögen durch die Gewerbsfrcihett vers
ioren haben.

Ca r r a rd bemerkt daß keine zwekmässlgere Enk«
schadigung aufgefunden werden kann als oie ft, und
daß wenn ein Unterschied müßte fcstgeftzt werden,
dieses eine ungeheure Arbeit ware, zu der sich der
ganz« große Rath in verschiedene Commissionen theis
len müßte, inn alle alten Tafernenrcchle zu untersus
cher,; also müssen wir entweder diese EntschadigungS»
art annehmen, oder jede Entschädigung verwerfen,
weil nie eine nnmittelâcire Entschädigung von Seite
des Staats möglich ist; eine Entschädigung aber
ist billig und gerecht, denn die alten Wirthe has
ben nur ihre ausschließenden Rechte, sonst nichts vers
lohren, und können also am gründlichsten entschädigt
werden, wann sie von Beschwerden befreit bleiben,
denen man die neuen W-rthe unterwirft. Der H wird
unverändert angenommen.

§ lg. A »d erwerth ärgert sich über das Wort
Privilegium, welches sich in diesem § vorfindet, er
will das Wort Recht demselben unterschieben. Car-
rard bewerkt daß dieser § eine Folge des vorigen Hi

ist, wo das Wort Privilegium unentbehrlich nochwem
dig ist, daher es-auch hier beibehalten werden muß.
Kilchmann will daß diese alten privilegirten Wfttdss
Häuser ihre Begünstigung auch nach einer Handaudes
rung, diese 20 Jahre durch beibehalleu sollen. Am
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b erwcrth ffàt den ganzen § unbestimmt und über-

flüssigund fodert also dcssen Durchstreichung.
Oesloes fodert deutlichere Abfassung dieses §

Geh lumps stimmt Dcsloes bei und denkt Kilch
warns Bemerkung sey ganz richtig und verstehe sich

von selbst. Secretan erklärt den Z dahin, baß die

Tafennnrechke, welche man nur als Bürger einer
Stadt halte, und also nicht als Folge eines erkauften

Heu ; er will also L-glers Antrag über â Au-'hori-
täten ausdehnen. Hartmann folgt Nuce, bessert

Antrag angenommen wird.
P ozzi legt die Beweise seiner Anklage gegen

Quadri ans den Kanzlcitisch. Zimmermann bemerkt,
daß uns dieser Gegenstand nichts angeht, und daß
Pszzi sich mit Quadri vor Gericht verstehen muß; er
fodert Tagesordnung. Secretan stimmt ganz bei

Tizfernenrechts besaß, nicht in der Begünstigung von weil wir uns mit wichtiger» Gegenständen zu beschäf-
zo Jaßr Befreiung mirbegrifftn seyen, und foderl tigen haben. Wyder will diesen Gegenstand unters20 Jahr
also bestimmtere Abfassnng des § nach dieser Erklärung

Akermann stimmt Secretan bei und fodert
deutliche Abfassung des §, nach der Erklärung die Se-
cretan davon gab. Th o rin stimmt bei. Schlu m p f
glaubt, man brauche in dem vorigen § nur dem Worte
Taferneurechte auch noch das Wort Schenkrechte beizu-
fügen, fo sey alles ganz deutlich. Akermann erklart,
daß er sich Schlumpfs Antrag widersetze, weil er eben

dieses nicht wist, daß die Bürger sser Hauptstädte
welche alle das Wcinschenkrecht hatten, nun von dem
12. § Gebrauch machen. Nell stab bemerkt, daß im
Kanron Zürich jeder Staatsbürger das Recht hatte,
Wein zu schenken und daß er wünscht, daß also hier
alle Schenken diesem Patentrecht unterworfen werden
weil sie nie keine Ehehasten waren. Secretan ist

überzeugt, daß das Gutachten allen diesen geäußerten

suchen, weil auch die Versammlung in diese!» Geschäfte
-nêessirt ist. Jacquier unterststtt TFydern. Her-
zog v. Ess. stimmt Zimmermann bei, welcher auf sei-
nem Antrag beharret, übrigens aber wohl zugchen
will, daß diese Schriften auf dem Kauzleitisch liegen
bleiben. Dieser Antrag wird angenommen.

Ein Abschnitt des Munizipalitärsbeschlusses der
vom Senat verworfen wurde, wird der Commission
zur Umarbeitung zurukgewiesen.

Das Münzgutachten wird zum zwcitenmale ver-
lesen, und § weise in Berathung genommen.

§ i. wird angenommen ohne Einwendung.
§ 2. Secretan will nur einige allgemeine Ein-

Wendungen wider den ganzen Rapport machen: er
^glaubt nämlich, es sey gegenwärtig nicht der Zeit-
punkt unser Münzsystem umzuformen, und noch weniger

Wunsche» am zwekmässigsten entspricht. S ch l u m p fjdie vorhandenen Münzen umzuprägen, denn der Pla-
beharret auf seinem Antrag, und fodert, daß im 12. § net von dem wir ein Trabant sind, hat sein Münz
das Wort privilegirte Schenkrechte, beygefügft system noch nicht gebildet, wollen wir denn nun dieses
werde; dieser lezte Antrag wird mit dem § selbst nach i schon thun? er glaubt es sey nicht der- Zeitpunkt hier-
Secretans erläuternder Abfassung angenommen.

Der 14. § wird wie die folgenden ohne Ein-
Wendung angenommen.

Auf Schlumpfs Antrag soll dieses Gescz im
Fall von Bestätigung von Seite des Senats, bekannt
gemacht werdest.

Der Volksrepräsentaut Trvsch giebt aus seinem
Distrikt Dornach im Kanton Solothurn, die besten

Berichte, und bezeugt, daß die dortige» Bürger nur
deswegen so oft zu ihrem ehemaligen Landvogt nach
Rhemfclden gehen, um sich von ihm seine Schulden
bezahlen zu lassen. Uebrigens wünscht er, daß das
Direktorium eingeladen werde, den Disiriktsstatthal-
tern aufzutragen, dem Volk die Gesetze gehörig
erklären.

zu vorhanden, und wir sollen keinen eignen Schwci-
zerfrankcn festsetzen, soxdcm höchstens ein blos provi-
sorisches Reglement hierüber bestimmen; zudem glaubt
er, sey die Ummünznng zu kostbar und würde dem
Staate grossen Verlust nach sich ziehen daher wünscht
er Vertagung dieses Gegenstandes, insofern ihn neun-
lich die Commission nicht belehren kann.

E sch er sagt: Gegenwärtig haben wir gar keinen
bestimmten Münzfuß und also auch kein bestimmtes
Geld in Helvetic»., und doch erfedern wenigstens die
Finanzen und ihre leichtere Besorgung daß wir irgend
einen bestimmten' Münzfuß annehmen, weil sonst die
beschwerlichsten Reduktionen erforderlich sind. Das

zu Weiche Bedürfniß ist auch vorhanden für alle viele
'Jahre darrende Kontrakten, welche doch in einem ge-

Akermann freut sich über diesen Bericht, undisczlich bestimmten -Münzfuß abgefaßt werden müssen:
bezeugt, daß der.Wunsch unsers Amtsbruders Tröfch^endlich denke man wie grossen Schwierigkeiten unser
sehr wichtig und nothwendig ist, er fodert also, daßjeigne innere Handel ausgeftzc ist, wann wir noch ein
man demselben entspreche, oder aber, diese» Brief demsdutzend verschiedne Münjsyfteme in unsrer einen Ne-
Direktorium zusende. Legler stmmtt Akermann bei
und begehrt Einladung aus Direktorium, besonders
seinen Miiirairinspekwrèn jeder Art aufzutragen/ etwas
liebreicher und sorgfältiger mit dem Volk umzugehen,
als es bisher der Fall war. N ü c e stimmt ganz Le-

gler'n bei, und klagt, baß überhaupt die östeullichtn
Auihontäten mit den Bauren grob und trotzig umge-

publik haben. Ganz irrig! ist der. Begrîf, daß durch
Bestimmung eines allgemeinen" Münz systems eine all-
gemeine Um'mâutzung' erfoderlich sty; im Gegentheil
ist ja in diesem Borschlag ein § der die Würdigung
und gesezliche Werchsbcstimmnng aller alte» Schweizer-
münzen fodert, und nie kann das Direktorium eine
Aus - oder Ummânzuug vornehme» ohne hierüber von
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tm Geftzgeber« Kevostmächkigt zu ftyn, asso ^llt die-
fer EinWurf der Kostbarkeit weg; überdem wird meist
die Scheidemünz so ausgemünzt, daß dadurch zo bis
4<? p. C. Vortheil fur den Staat entsteht; senden wir
also die fremde in Helvetica in Umlauf stehende Münze,
unsern lieben Nachbaren wieder zu, und ersetzen diese

mit eigner Scheidemünze, so wird dadurch so viel Vor-
Heil entstehen, daß die Ummünzung der übrigen Schei-
bewünzen ohne Schaden bewirkt werden kaà Endlich
will man, daß wir das neue Màzsystem Frankreichs
abwarten sollen, weil wir der Trabant dieses grossen

Planeten seyen — ich weiß nicht warum diest —> warum
sollten wir nur ein Trabant seyn? sehen wir nicht auch

tm Sonnensystem grosse und kleine Planeten neben
«(nander jeder seine eigne Bahn fortwandcln, ohne

daß sich der kleine von dem grösser» hinreisten laßt;
dieß sey auch unser Vorbild! (Man ruft, Bravo l) Und

Wahrlich wann wir warten wollten bis Frankreich ein

achtes neues Münzchstem annehmen wird, so könnten

wir wahrscheinlich noch lange unsre mannigfaltigen
Gulden, Franken u. s. w. beibehalten; ich stimme asio

für das Gutachten.
Der 5 wird so wie der folgende unabgeandert

an.; nomm^ ^ mann will keine Rappen haben, und

finder besonders unbequem, daß nur Batzen und Rap«

pen und keine Zwischcnmünze statt haben sollte: er

wstl Ueber die Batzen und Kreutzer in die der Schweizer-

franken bisher eingekbeilt war, beibehalten.

Esch er bemerkt, daß es hier nicht von den Münz-
«orten die Rcde ist, welche man ausprägen wird, son-

dem nur von den Einheiten die in der Rechnung vor-
Somme» sollen, und daß wann man keine Rappenstuac

will, fie eben so gut eine idealische Münze ftyn können

«Ä es bisher die Heller waren: diese Em-yêlwng des

Frankens in 1° Batzen und der Batzen m io Rappen

wird nur der Bequemlichkeit und Leichtigkeit wegen vor-
«eschlagen, die dadurch tu das gauze Rettmm>.gswezen

«ebracht wird ; eine Leichtigkeit, durch die jeder Mensch,
î:des Kind selbst in den Fall gcftzt wird tue grossen

Rechnungen zu machen, wahrend dem bis iezt das

Necknen in der ungebildeten Volksklaste eme seltne und

schwere Kunst war; er stimmt also zum Vorschlag oer

Commission^ ^ îvoh! die Decimalrechnung bequem,
«lke-n'da die ganze Welt die Pfunde in Schilling und

diese in Heller theilt, so wünscht er d:e,e Rechnung

dazubehalten, besonders auch weil die Zahl 12. m

mehr gleiche Theile 0backbrüt werden kann, und mehr

Theiler hat als die Zahl 1°. Er verwirft also das

Gntachà^P^ er alle Gewehre wider

die Rappen geladen hatte, allein er bezeugt, das er.

durch Eschern völlig belehrt und befriedigt, wurde, so-

daß er nun seinen Erzfeinden den Rappen beistimmt,!

«r.d sich freut, daß nun durch diese Rechmmgsartj

leder Mensch in den Stand aeftzt wird, mft «richtig-
kett die ehemals schwersten Rechnungen selbst vorzw
nehmen.

K 0 ch stimmt «an; bei, und erinnert, dass selbst
die Meßkükistler der Bequemlichkeit wegen, die Ruthe
in ic> Fuß, diesen in 10 Zoll «nd diese in 10 Linie«
u. s. w. eintheilten; und durch diese Rechnungsart
jedermann im Fall ist, Rechnen zu kennen, weil, wen«
man die gröste Summe von Rappen hat und die lezke

Zahl wegschneidet, man Batzen; und wenn man 2 Zahlen
wegschneidet, Franken hat; und so auch umgekehrt,
jede S»mme von Franken durch Beifügung einer Null
in Batzen und dmoch Beifügung einer zweiten Null in
Rappen eingetheilt habe. Thorins Einwendung aber
ist unbedeutend und in keinem Vergleich mit diesen iw«

rührten Bequemlichkeiten. Er stimmt also zum Z.
Der § wirb angenommen.
§ Z. K 0 ch wünscht beizufügen, daß alle Werths

bestimmungen in den Gesetzen ebenfalls nach diesem
Münzfuß benannt werben. Der § wirb mit diesem Bei-
saz angenommen.

Die 4 folgenden §§ werden ohne Einwendungen
angenommen.

tz lo. Koch wünscht, daß die Ausmünzung de»

Scheidemünzen ebenfalls durch ein Geftz bestimmt werde,
weil ihr mehr »der minderer Gehalt dem Handel wiclj«
tig ist.

Esch er glaubt, es ftye zwekmWger, daß dieftr
Gehalt der Scheidemünzen, besonders so lange die
fremde Scheidemünze nict,t verbothen ist nicht tftkannt
werde, und da unsre geheimen Sitzungen selbst, meist
nicht sehr geheim sind, so wünscht er, daß hierüber
einstweilen nichts geftzlich bestimmt werde.

Koch vereinigt sich unter dem Beding, daß man
das Wort einstweilen beifügt, mit Eschers Antrag,
welcher angenommen wird.

j 11. Viele Mitglieder fodern das Worts-»E sch er
erhält es für eine Thacsache, und bemerkt, daß seit die
Commission diesen K vorschlug, sie von der einstweiligen
Unausführbarkeit desselben überzeugt wurde: da es
aber viele Schwierigkeiten haben wird, hierüber etwas
zwekmâssiges vorzuschlagen, so fodert er Wükweisung
an die Commission.

Nüce ist ganz befriedigt durch Eschers Antrag,
indem er ohne denselben, Einwendungen gegen den Z

gemacht hatte; er stimmt also zur Zurükweift nq dessen
den an die Commission. Dieser Antrag wird angenommen.

Grosser Rath, 26. Aanua».
Präsident- Graf.

Pozzk fodert, daß das Protokoll vom 27. Dec.
in Nnksicht auf seinen Streit mirQuadri verlesen werde.
Dieses geschieht, und demselben zufolge fodert Nüc«
Verlesung der von Pozzi gestern auf den Kanzleikisch
gelegten Schriften, diesen Gegenstand bettessend. G «



Sanl foderi, bass ma» bei dem gestern genommenen
Beschluß bleibe und also zur Tagesordnung gehe. Pel«
legrini bemerkt, daß die Schriften weiche Pozzi vor-
legte nicht dasjenige seyen, was er vorlegen sollte, ser
will gerne diese Schriften vorlesen lassen, wenn die
Versammlung so viel Zeit damit verwenden will: übn-
gens hoft er, da Pozst weder den Origmalbrief noch^
eine vidimirte Copie desselben wider Quadrl vorlege, daß
dieser in die Wahl zu einem italienischen Dollmetsch auf-
genommen werde. Jacquier fsdert, daß die Tages-
ordnung sogleich ins Mehr.'gesezt werde. Pozzi be-
tz?rret auf seinem ecsien Antrag. Legt er stimmt bei.
Die Verlesung wird erkannt und ita ienisch und deutsch
gehalten.

Pellegrini bemerkt, daß, wie er es zum Vor-
aus sagte, die Schriften keine Bestätigung vou dem,ft-
nigen enthalten, was Pozzi irre geführt durch falsche
und unbestimmte Berichte, dem großen Rath angezeigt
hat: also fodert er daß Quadrl in die Wahl aufgenom-
men werde. Huber fodert, daß man die eigentlichen
Geschäfte des großen Raths anfange und sich nicht mehr
mit diesem Partikulargeschast befasse, weil, waun wir
uns mit ähnlichen Gegenständen befassen wollten, wir
uns täglich mit falschen Zeitungen und unrichtigen Vrie-
feu abgeben müßten.

Pozzi erklärt, daß er sich mit dieser Vorlesung
begnüge. Legier will, um die Sache zu beendigen,
eine Commission niedersetzen, um über Quadris Fähig-
keit als Dollmetsch ein Gutachten vorzulegen. Nüce
folgt. Herzog v. Eff. wiederftzt sich dieser Kommis-
ßon, weil wir keine richterliche Kommissionen m'ederse-

t,cn können. Legler zieht seinen Auttag zurük.
Gecretan im Namen einer Kommission legt fol-

gêndes Gutachten vor, über welches Dringlichkeit er-
klart und welches zugleich einmüthig angenommen wird.

Der grosse Rath an den Senat.
In Erwägung daß es der Natur und der Würde der

richterlichen Gewalt gemäß ist, daß der Oberste G-e
richtshofdie nöthige Macht habe, um die Ordnung und
die ihm gebührende Ehrfurcht in dem Ort seiner Sitzun-
ge» zu erhalten,

hat der große Rath beschlossen?

Dem Obersten Gerichtshof kömmt die Vollziehung
her Polizei über den Ort seiner Sitzungen, über seine
Kanzleien und über die Gefängnisse die vos ihm abhan-
gen, zu.

Secret» n km Namen einer Kommission legt fol-
gende neue Abfassung des Vltten vom Senat zurükge«
sandten Titeis, der Organisation des Ob erzreich ts-
Hofs, vor:

Vllter Titel.
Z. 7". Die endliche Beurtheilung der Staaksvew

brechen, k.mmr so wie die der Harrpt- ErimiualMe
dem obersten Gerichtshof zu.

K. 7O Dem gz. und yf. §. der Konstitution gee
maß, soll man in dergleichen Fällen auf folgende Weise
zu Werke schreiten.

§. 73- Wenn jemand eines Staatsserbrechens an-
geklagt und deshalben vor das Kantonsgencht gezogen
wird, so entscheiden die Cantonsrichrer nach aufge-
hobenem Pracognitionsverhor, und auf den Antrag
des öffentlichen Anklägers: ob Anklage statt habe oder
nicht?

§. 74- Die Anklage hat statt wenn hinreichende
Vermuthungen vorhanden sind, daß der Angeschuldigte
das Verbrechen begangen habe.

§. 7Z. Entscheidet das Cantonsgericht, daß Ane
klage statt habe, so beruft solches seine Suppleanttn zu
sich und bildet mit denselben einen peinlichen Gerichts
hos, der zur nähern Untersuchung schreitet, wie solches
in dem tz. 79. und f. f. vorgeschrieben wird.

§. ?S. We«n das Cantonsgericht entscheidet, es
habe keine Anklage statt, und wenn der öffentliche An-
kläger appelliert, so werden die Proceßakten ohne Vcr«
zug an den Obersten Gerichtshof eingesandt.

§. 77. erklärt auch der Oberste Gerichtshof eS

habe keine Anklage statt, so sendet derselbe seine Akte»
ungesäumt zurük, und der Angeklagte wird frei. Erklart
hingegen der Oberste Gerichtshof es habe Anklage statt,
so wird desgleichen dieser Ausspruch unverweilt dem
Cantonsgericht zugesandt.

j. 78. Hieraufruft das Cantonsgericht seine Supa
pleanten zu sich, und bildet mit ihnen einen einzige«
peinlichen Gerichtshof.

§. 79. Alsdann zieht der öffentliche Ankläger bei
dem Cantonsgericht seine Conclusions über die Art,
wie die nähere Untersuchung angehoben und sie zu Ende
geführt werde» soll.

K. 8c>. Ist die Prozedur beendigt, so unterwirft
der öffentliche Ankläger dem Entscheid des Cantonsge«
richts seine Anklage, deren Schluß auf eine bestimmte
Straft antrage» muß.

K. 8i. Sobald das Cantonsgericht ein Urtheil aus«
gesprochen hat, so sendet dasselbe alle Akten dem Ober«
sie» Gerichtshof zu.

§. 83- Hierauf ruft auch der Oberste Gerichtshof
seine Suppleanftn zu sich, und bildet mit denselben ei«

»en peinlichen Gerichtshof, bestätigt oder veràà'rtdas
unterrichteriiche Urtheil, indem derselbe diejenigen Ge«
setze oder Gebräuche des betreffenden Cantons zur Richt«
schnür nimmt, welche den Angeklagten am meisten ve«

günstigen.

Diese vorgeschlagene Abänderungen werden einmktt
chig angenommen.

E scher im Namen der Mmzkommifsion trägt dar«

auf an, den l. K. des Münzsutachtens ganz'auszustrei«
theil, weil einstweilen noch keuie allgemeine Verfügungen
-wider die fremden im Lande coursücnbcu Münzen ge«
tcossm werden kc-nnen, hauptsächlich wegen den ttali«
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nifchen Canèonen, welche die Schweizermünze nicht ein-
^

«»ai kennen: übrigens aber wünscht die Münzkommist
fion noch beauftragt zu werden, sobald fie sich über die
Verhältnisse des fremden im Land courfirende» Münzen
hinlänglich unterrichtet hat, Vorschlage über ihre außer
Umlausfttzung machen zu dürfen.

Dieser Antrag wird angenommen.

Die Fortsetzung des Münzgutachtens wird in Bê-
rathung genommen.

Der i2te uust> izte §. werden ohne Einwendung
Angenommen.

5. 14. F im m ermann glaubt, dieser §. würde
sehr große Unbequemlichkeiten im gemeinen Handel und
Wandel verursachen, und es sty durchaus nothwendig,
wenigstens den schweizerischen und französischen Gold-
münzen einen geftziichcn Wer-H zu bestimmen, weil doch
jedermann wissen muß,, zu welchemWerth man verpflicht
ket ist, dieselben anzunehmen, wenn man sie nicht gmrz-
lich außer Umlauf fetzen will, welches höchst unbequem
und unzweckmäßig ware.

Her; 0 gv. Eff. ist gleicher Meinung, und wünscht
daher Zurüstveisung dieses § an die Kommission. Kühn
stimmt aus voller Ueberzeugung zum Gutachten, weil
der Werth des Goldes täglich sein Verhältniß gegen das
Silber ändert, und zudem die Goldmünzen durch das
Beschneiden.zu viel an ihrem Werth vcrliehren, als daß
man ihnen einen von ihrem individuellen Gewicht unà
hangigen Werth gest?,lich einweisen tonne, ohne Gefahr
zu laufen von beschnittenen Dnplencn, die über 6pc.
«n ihren wahren Werth vcrlohren haben, überschwemmt
zu werden.

Koch bemerkt, daß sehr oft etwas in den Grund-
fatzen oder in der Theorie richtig ist, dessen Anwen-
dung aber so schwer w.n-e, daß man von derselben
sthr bald zurükkonimen würde; gerade von der Art ist
die Nichttaxinmg des Goldes, denn wenn dieses niche
tarirt wird, so kann es auch nicht in dem gewöhnst-
ch'cn Umlauf dienen, weil nicht jebcrman eine Solch
wage hat, und über jeden Dublonen einen besondern
Kaufkontrakt schließen kann, und neben dem Werth im
gewöhnlichen Verkehr kann immer noch von Kaufleuten
ein Handel mit dem Golde getrieben werden: in'Rüst
ficht der zu stark beschnittenen Goldmünzen kann zu-
gleich nsch ibr wahres innec'es Gewicht bestimmt wer-
den, welches sie haben sollen um Coursfahig zu seyn;
dah-r fodert er Nükweisung dieses Z. an die Com-'
Mission,

4Die Fortsetzung folgt.)

Vä-rländisH-gemeinnützige GeftAschaft w
Zürich.

Fünfte Sitzung, 14. Februar.
Das R'glemcnt war an der Tagesoednung, dÄd

sen sanfter Abschnitt behandelt wurde, welcher die
Wahlen belrist.

Sechster Abschnitt. Von den Commissionen.
Siebenter Abschnitt. Abänderung und ReviAo»

der Verfassung.
Diesen Abschnitten wird ein Anhang beigefügt,

nach welchem jährlich einem Mitglied aufgetragen
swird, cine historische mit Reflexionen begleitete Ueber«
ficht der Verhandlungen und Arb/iten der Gesellschaft
vorzulegen. Der Druk des Reglements wurde von
der Gesellschaft verworftn.

Ferner wurse der Gesellschaft ein Gutachten hon
der Commission vorgelegt, welches den Druk der
Vorlesungen betritt, in wie fern er vsn Seit« der
Gesellschaft bestimmt werden soll. Dasselbe räth soft
geube Unterschcchung an, entweder wünscht die Ge«
Gesellschaft den Druk der Vorlesung oder sie beschließt
denstiben; im erster» Fall würde die Gesekschaft ge»
gen den Verfasser einer Vorlesung den Wunsch ans-
fern, seine Arbeit einem grössern Publikum bs-
kannt zu machen; im leztern Fast wurde die Ge-
scllschast im Bewußtseyn des Werths derselben, i»
populärer und.gemeinnütziger Rüksicht den Druk der
Arbeit beschließen, und denselben auf ihre Kosten be-
sorgen, welche tm erstcrn Fall dem Verfasser zufallen
würde.

Dieses Gutachten ward eimnükhig angenommen.
Ferner wurde nach einigen Debatten folgendes

CoNkussisnalgutachken angewommen, welches anräih,
jede augeküudszte Vorlesung einem Mitglied zu über-
geben, welches dieselbe durchlesen, und nach beendig-
ter Vorlesung mit seine» Reflexionen den Anfang ma-
ch-n sollte.. Der Prästdrnt wird ein Möglich zu die«
ftr Arbeit ernennen, welchem es dann frei ficht, die
Ernennung anzunehmen. Auch können sich Mitglieder
beim Präsident einschreiben lassen, welche vine Vorle»
sung zu durchiesen wünschen, jedoch soll die Auswahl
des Präsidenten dadurch nicht beschränkt, seyn.

B. Egg las der Gesellschaft eine sehr zwek-
massige Vorlesung von B. Schulinspekkor Toggenbur-
ger, aìs Anrede an die Schusschrer seines Distrikts,
welcher nachte.' unter lautem Beifall zum correspondu
renden Mügüed angeuowmeu worden.

Auf die künftige Sitzung werden die in einer
ausserordcntlîchen Versammlung von der Gesellschaft
gewählten neuen ordentlichen und Eh ream it-
g lieber eingeladen, in welcher der B. Präsident
Füeßli die S'tzunH lnit einer Anrede über, den Zwek
der Gesellschaft eröffnen wird.
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